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Bürgerhaus Kippenheim 
Die Arbeiten am Bürgerhaus sind auch in den letzten Wochen vorangeschritten. So 
wurden aktuell die kompletten Fenster des Bürgerhauses gesetzt und die Innenarbeiten 
können parallel begonnen werden. Auch im Bereich der Heizungs- und Lüftungsanlage 
wurden erste Arbeiten getätigt. Gleichzeitig starten die Arbeiten der Firma Trenkle für 
das Anlegen der Parkflächen und der Außenanlagen.  
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Gemeinde Kippenheim
Homepage: http://www.kippenheim.de
E-Mail: gemeinde@kippenheim.de
Gemeindeverwaltung
Untere Hauptstraße 4
Tel. 07825 903-0 · Fax 903-30

Öffnungszeiten Bürgerbüro
Montag:   07:30 Uhr – 16:00 Uhr
Di. – Do.:   07:30 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch:   14:00 Uhr – 18:00 Uhr
Freitag:   07:00 Uhr – 12:00 Uhr

Öffnungszeiten Rathaus
Montag bis Freitag von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung

Telefonzentrale    903-0

Bürgermeister  
Herr Gutbrod (über Sekretariat) 903-29

Sekretariat Bürgermeister 
Frau Hämmerle (Sekretariat) 903-29

Hauptamt
Frau Schultheiß (Leitung)  903-24
Frau Bing (Sekretariat, Kindergärten) 903-25
Herr Pies  903-28
(Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Bürgerbüro 
(Melde-/Pass-/Standesamtswesen, Friedhöfe, 
Fundbüro)
Frau Kollmer   903-22
Frau Kriegeskotte    903-10
Herr Steiner   903-20

Soziales/Personalwesen  
Frau Schillinger-Teschner  903-39

Bauamt 
Frau Gänshirt (Leitung) 903-27
Frau Fraß 903-26
Frau S. Kölble 903-62
Frau Schaub 903-26

Gebäudemanagement
Frau Brandenburger 903-23

Grundbuchamt – Infothek -
(Amtsgericht Achern) 07841 6733-402
Fax  07841 6733-465 
Bauhof und Wasserwerk 
Herr Hurst  Fax 879164 
(Bauhofleiter/Wassermeister) 0170 2261382 
Herr Frosch  0151 18028573 
(Stellvertretender Bauhofleiter) 
Herr Stulz  0151 18028578 
(Stellvertretender Bauhofleiter) 

Rechnungsamt   
Herr Schwarz (Leitung) 903-33

Steuern und Gebühren  
Frau Hoppe-Enderle   903-36
Herr Vetter   903-37

Gemeindekasse    
Frau Schmieder  (Kassenverwalterin) 903-38
Frau Stary-Jentz 903-32

Wald
Herr Wilting (Forstrevierleiter) 432562
Fax: 877971, Mobil: 0179 3922433

Ortsverwaltung Schmieheim
Im Schlossgarten 1 Öffnungszeiten:
Mittwoch:  14:00 Uhr – 17:00 Uhr
(Belange Rente und Soziales) 
Termine nach Vereinbarung
 (Belange Bürgerbüro und Gewerbeamt)

Telefon: 9321, Fax:  869588
Email: ovschmieheim@kippenheim.de
Herr Hartmann (Ortsvorsteher)  0176 10211543 
ortsvorsteher@kippenheim.de

Jugendzentren
JuZe Kippenheim Öffnungszeiten:
Poststraße 24 derzeit geschlossen

JuZe Schmieheim  Öffnungszeiten:
Schloßgarten 2 derzeit geschlossen 

Bücherei  0176 56207309 
Obere Hauptstr. 27 Öffnungszeiten:
   Freitag  15:00 – 19:00 Uhr

Sammelplatz für Grünabfälle
Neben ZG, Kreisstr. Kippenh.-Mahlb. 
Samstag 10:00 – 12:00 Uhr 
und 13:00 – 15:00 Uhr 
Bei Anlieferung von größeren Mengen 
telefonische Vereinbarung möglich. 
Telefon: 07825 86495410

Bankverbindungen:
Sparkasse Offenburg/Ortenau
IBAN: DE85 6645 0050 0076 0661 27
BIC:   SOLADES1OFG
Volksbank Lahr eG
IBAN: DE79 6829 0000 0048 0076 00
BIC:   GENODE61LAH

Feuerwehr
 Notruf  112
 Freiwillige Feuerwehr Kippenheim
 Ges.-Kdt. Andreas Hurst  07825 869716
 Abteilung Kippenheim
 Abt.-Kdt. Lucas Riegger  07825 4622936 
 Abteilung Schmieheim
 Abt. Kdt. Kai Mraz  0179 9285427
  (Ansprechpartner Belegung Waldhütte Voge-

senblick Schmieheim)

Polizei
 Notruf  110
 Polizeirevier Lahr  07821 277-0
 Polizeiposten Ettenheim  07822 446950

Rettungsdienst  
 Notruf 112
 Krankentransport  0781 19222
 Klinikum Lahr  07821 930
 Klinikum Lahr-Ettenheim  07822 4300

Giftnotruf  0761 19240

E-Werk Mittelbaden im Störungsfall
 (Stromausfall)  07821 280-0

Störungsdienst Unitymedia BW  0221 46619100

Ärztebereitschaftsdienst
 Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116117

Tierarzt-Bereitschaftsdienst
Die betreffende Tierarzt-Praxis für Bereit-
schaftsdienst erfragen Sie bitte bei Ihrem 
Haustierarzt. 

Apothekenbereitschaftsdienst
Donnerstag, 27. Januar 2022 
Schloss-Apotheke Lahr, Schloßplatz 16, 
Tel.: 07821 / 1543, Fax: 07821 / 39281 
 

Freitag, 28. Januar 2022 
Apotheke am Klinikum Lahr, 
Klosterstraße 17/1, 
Tel.: 07821 / 9912249, Fax: 07821 / 9912253

Samstag, 29. Januar 2022 
Schlüssel-Apotheke Lahr, Friedrichstraße 88, 
Tel.: 07821 / 24239, Fax: 07821 / 39751 
 
Sonntag, 30. Januar 2022 
Die Engel Apotheke Lahr, Friedrichstraße 1, 
Tel: 07821 / 22749, Fax: 07821 / 39422 
 
Montag, 31. Januar 2022 
Hirsch-Apotheke Dinglingen, 
Dinglinger Hauptstraße 105, 
Tel.: 07821 / 41795, Fax: 07821 / 53478 
 
Dienstag, 01. Februar 2022 
Alemannen-Apotheke Friesenheim, 
Friesenheimer Hauptstraße 40, 
Tel.: 07821 / 61788, Fax: 07821 / 67905 
 
Dienstag, 01. Februar 2022 
Marien Apotheke Ettenheim, Festungsstraße 1, 
Tel.: 07822 / 3120, Fax: 07822 / 895422 
 
Mittwoch, 02. Februar 2022 
Stadt-Apotheke Lahr, Schwarzwaldstraße 28, 
Tel.: 07821 / 983407, Fax: 07821 / 983408 
 
Donnerstag, 03. Februar 2022 
Kloster-Apotheke Seelbach, Hauptstraße 17 A, 
Tel.: 07823 / 9627575, Fax: 07823 / 9627577
   
Postagentur
Ki-Box, Poststraße 14
Öffnungszeiten:
Mo – Fr. 08:00 – 12:30 Uhr
  14:30 – 18:00 Uhr
Sa. 08:00 – 12:30 Uhr
Anruf-Sammel-Taxi: 07821 3555

Katholische Sozialstation 
»St. Vinzenz« e. V., Ettenheim
 07822 789170
 Fax 07822 7891721
Diakoniestation Lahr gGmbH

  07821 93650
Häusliche Pflege Heike Piorr/
Pflegeservice 24 GmbH 07825 864498
Nachbarschaftshilfe Kippenheim und
Mahlberg e. V.
Bürozeiten: 
Montag, Donnerstag und Freitag 09:00 – 11:00 Uhr
Einsatzleitung  5200
E-Mail: nbh-kippenheim-mahlberg@gmx.de
Seniorenwohnstift Kippenheim
Büro (Mo-Fr 09:00 – 11:00 Uhr) 5300
Fax  8699695
E-Mail: seniorenwohnstift-kippenheim@gmx.de
Pflegeheim, Haus "Rebenblüte", 87902-0

Impressum:

Verlag/ Private Anzeigen: 
ANB Reiff-Verlagsgesellschaft & Cie GmbH, 
Marlener Straße 9, 77656 Offenburg
Telefon: 0781 5041455, Fax: 0781 5041469
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de

Ansprechpartner für gewerbliche Anzeigen-
aufträge
Alexander Erb
Telefon: 07821 920990-11, Fax: 07821 920990-19
E-Mail: alexander.erb@reiff.de
 Auflage: 3.000
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Aus dem
Gemeinderat

Aus dem Gemeinderat 24.01.2022 
Baugesuche 
Der Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen zu folgenden 
Bauanträgen bzw. nahm sie, sofern aufgrund der Übereinstim-
mung des Bauvorhabens mit den Vorgaben des geltenden 
Bebauungsplans eine förmliche Einvernehmenserteilung nicht 
erforderlich war, zur Kenntnis: 
 
• Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage
• Neubau eines Wohnhauses mit Einliegerwohnung und 

Doppelgarage
• Anbau eines Aufzugs zur barrierefreien Erschließung eines 

bestehenden Wohnhauses
• Umbau einer Doppelhaushälfte sowie Aufbau einer Dach-

gaube
  
Erlass einer Satzung über das besondere Vorkaufsrecht 
(Vorkaufsrechtssatzung) 
Bereits mit der Umgestaltung im Bereich östlich der Post-
straße 2016 und im Rahmen der Erarbeitung des Gemeinde-
entwicklungskonzepts 2019 hat sich der Gemeinderat mit den 
örtlichen Begebenheiten um die Poststraße beschäftigt und 
die Ortsmitte bereits städtebaulich weiterentwickelt. 
Das Baugesetzbuch eröffnet der Gemeinde die Möglichkeit, 
sich für solche städtebaulichen Strategien, ein besonderes 
Vorkaufsrecht per Satzungserlass zu sichern. 
Der Gemeinderat hat aufgrund dessen eine Satzung über 
besonderes Vorkaufsrecht (Vorkaufsrechtssatzung) für den 
Bereich westlich der Poststraße in Kippenheim beschlossen. 
  
Gemeinsamer Gutachterausschuss Lahr 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der 
Aufgabe nach § 1 Absatz 1 Satz 1 der Gutachteraus-
schussverordnung von den benachbarten Gemeinden auf 
die Stadt Lahr 
Das Gremium stimmte dem Abschluss der öffentlich-rechtli-
chen Vereinbarung, in der die Übertragung der Aufgabe nach 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 der Gutachterausschussverordnung von 
den Gemeinden Ettenheim, Friesenheim, Kappel-Grafen-
hausen, Kippenheim, Mahlberg, Meißenheim, Neuried, Rings-
heim, Rust, Schuttertal, Schwanau und Seelbach auf die Stadt 
Lahr geregelt ist, zu. 
Bürgermeister Gutbrod wurde außerdem durch den Beschluss 
des Gemeinderates dazu ermächtigt, eventuellen geringfü-
gigen Änderungen der Vereinbarung in eigener Zuständigkeit 
zuzustimmen. Darüber hinaus wurde er ermächtigt, beim 
„Beitritt“ weiterer Gemeinden (d.h. Übertragung der Aufgaben 
nach GuaVO weiterer Teilnehmergemeinden aus dem ehema-
ligen Landkreis Lahr auf den Gemeinsamen Gutachteraus-
schuss Lahr) jeweils die dafür erforderliche neue öffentlich-
rechtliche Vereinbarung abzuschließen und die bis dahin 
bestehende aufzuheben. 

Gemeinsamer Gutachterausschuss Lahr 
1. Abberufung der bisherigen Mitglieder des Gutachter-
ausschusses Kippenheim 
2. Vorschlag für die künftigen Mitglieder der Gemeinde 
Kippenheim im Gemeinsamen Gutachterausschuss Lahr 
3. Satzung über die Aufhebung der Satzung über die Erhe-
bung von Gebühren für die Tätigkeit des Gutachteraus-
schusses und seiner Geschäftsstelle (Gutachteraus-
schussgebührensatzung) 
Das Gremium stimmte den drei genannten Punkten zu. Als 
Vertreter der Gemeinde Kippenheim im Gemeinsamen Gutach-
terausschuss Lahr werden vom Gemeinderat Herr Rainer 
Kary, Herr Frank Degenhart und Herr Friedbert Kern vorge-
schlagen. Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
die Tätigkeit des Gutachterausschusses und seiner Geschäfts-
stelle (Gutachterausschussgebührensatzung) vom 18.02.2013  
wird mit Ablauf des 31.07.2022 aufgehoben. 
  
Pflegemaßnahmen auf dem Friedhof Kippenheim - Dauer-
pflege durch die Firma IntegrA Lahr 
Zur Entlastung des Bauhofs wurde die Friedhofspflege in 
Kippenheim Anfang 2020 extern an die Firma IntegrA Lahr 
vergeben. Die Gemeinde ist mit den Arbeiten der Firma IntegrA 
sehr zufrieden. Die Verträge waren seither 1 Jahr befristet. Der 
Gemeinderat beschloss den Vertrag zur Dauerpflege des 
Friedhofs Kippenheim mit der Firma IntegrA zu den angebo-
tenen Konditionen für die Jahre 2022 und 2023 zu verlängern.
  
Annahme einer Geldspende 
Der Gemeinderat nahm die Geldspende in Höhe von 300 Euro 
von der Firma Eislädele Kippenheim dankend an. 

Amtliche 
Bekanntmachungen

Gemeinde: Kippenheim 
Landkreis: Ortenaukreis 
  

Satzung
über das besondere Vorkaufsrecht 
(Vorkaufsrechtssatzung) im Bereich 

westlich der Poststraße, Kippenheim 
  
Aufgrund des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. 
2000, 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Kippenheim am 24.01.2022 
folgende Satzung beschlossen: 
  

§ 1 Zweck der Satzung 
Im Bereich westlich der Poststraße in dem unter § 2 genannten 
Gebiet werden städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in 

Ihr Ansprechpartner für private Anzeigen:  Für gewerbliche Anzeigen und Beilagen:
ANB-Reiff Verlag, Marlener Straße 9, 77656 Offenburg Herr Alexander Erb
Telefon: 07 81 / 5 04-14 55, Telefax: 07 81 / 5 04-14 69 Telefon: 0 78 21 / 92 09 90 11
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de/www.anb-reiff.de Telefax: 0 78 21 / 92 09 90 19
Anzeigenschluss: Dienstag, 16.00 Uhr E-Mail: alexander.erb@reiff.de

Zustellprobleme: Tel. 0781/504-5566, anb.zustellung@reiff.de 
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(2)   Der Verkäufer eines Grundstücks hat der Gemeinde 
Kippenheim den Inhalt des Kaufvertrags unverzüglich 
mitzuteilen; die Mitteilung des Verkäufers wird durch die 
Mitteilung des Käufers ersetzt. 

(3)   Das Grundbuchamt darf bei Kaufverträgen den Käufer als 
Eigentümer in das Grundbuch nur eintragen, wenn ihm die 
Nichtausübung oder das Nichtbestehen des Vorkaufs-
rechts nachgewiesen ist. 

(4)   Werden innerhalb des Geltungsbereiches der Satzung 
Flurstücke aufgelöst und neue Flurstücke gebildet oder 
entstehen durch Grundstücksteilungen neue Flurstücke, 
sind auf diese insoweit die Bestimmungen dieser Satzung 
ebenfalls anzuwenden. 

  
§ 4 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 
  
Kippenheim, den 25. Januar 2022 

Matthias Gutbrod 
Bürgermeister 

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
Kippenheim geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 
 

Betracht gezogen. Zur Sicherung einer geordneten städtebau-
lichen Entwicklung in diesem Bereich erlässt die Gemeinde 
Kippenheim für den unter § 2 benannten Bereich eine 
Vorkaufsrechtssatzung. 
  

§ 2 Geltungsbereich 
(1)   Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst 

die folgenden Flurstücke der Gemarkung Kippenheim: 
  357/1, 357/2, 358, 358/1, 358/2, 360, 361, 363/1, 363/2, 

363/3, 363/4, 364, 365, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 375, 
377, 377/1, 377/2, 377/3, 377/5, 377/6, 378/1, 379, 380. 

(2)   Der Geltungsbereich ist in dem anliegenden Lageplan 
durch eine unterbrochene blaue Linie ( _ _ _ ) umgrenzt. 
Der Lageplan ist als Anlage 1 Bestandteil dieser Vorkaufs-
rechtssatzung. 

  
§ 3 Vorkaufsrecht 

(1)   Im räumlichen Geltungsbereich dieser Vorkaufsrechtssat-
zung steht der Gemeinde Kippenheim ein besonderes 
Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB an 
bebauten und unbebauten Grundstücken zu. 

Maßstab: 1:750

Gemeinde Kippenheim

Untere Hauptstraße 4
77971 Kippenheim

- - - = Geltungsbereich Vorkaufsrechtssatzung

Informieren Sie Ihr Umfeld
über wichtige Ereignisse.

Nutzen Sie unsere preisgünstigen
Familienanzeigen.

0781/504 -1455
oder -1456

anb.anzeigen@reiff.de
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Corona-Schutzimpfung 
Durch unsere Ärztinnen und Ärzte, die niederschwelligen 
Impfaktionen in Kippenheim und Umgebung sowie auch durch 
die Wiedereröffnung von Impfzentren konnten in den letzten 
Monaten schon viele Bürgerinnen und Bürger ihre Booster-
Impfung erhalten. 
Nach Rückmeldungen unserer Hausärzte ist die Impfquote in 
Kippenheim und Schmieheim sehr gut. 
Wem es bisher nicht möglich war, sich seine Corona-Schutz-
impfung oder Boosterimpfung abzuholen, kann sich gerne an 
seinen Hausarzt wenden. 
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, Ihre Hausarztpraxis aufzu-
suchen, so sind unsere Hausärzte auch zu Impfungen im 
Rahmen von Hausbesuchen bereit. Sprechen Sie das Praxis-
Team einfach an. 
 
Unsere Hausärzte in Kippenheim sind wie folgt zu erreichen: 

Praxis für Allgemeinmedizin Kippenheim
Bahnhofstraße 25
77971 Kippenheim
Telefon: 07825 9326
E-Mail: info@praxis-kippenheim.de 

Allgemeinarztpraxis Alexander Mock
Bachgasse 15a
77971 Kippenheim
Telefon: 07825 9352
E-Mail: kontakt@praxis-mock-kippenheim.de 

 

Wasser-  und Abwassergebühren  2021 
Im Laufe der nächsten Woche werden den Zahlungspflich-
tigen die Bescheide der Wasser- und Abwassergebührenab-
rechnung für das Jahr 2021 zugestellt. Bei der Jahresendab-
rechnung 2021 wurden die gemeldeten Zählerstände zum 
31.12.2021 hochgerechnet. 
  
Die Abrechnungsbeträge werden zum 07.03.2022 fällig. 
Sofern Sie nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen, bitten 
wir dafür Sorge zu tragen, dass die Abrechnungsbeträge 
termingerecht auf ein Konto der Gemeindekasse überwiesen 
werden. Wir weisen nochmals darauf hin, dass die zum 15.04., 
15.07. und 15.10.2022 fälligen Abschlagszahlungen auf der 
Jahresabrechnung 2021 ausgewiesen sind. Da wie in den 
zurückliegenden Jahren keine gesonderten Abschlagsanfor-
derungen zu den o.g. Fälligkeitsterminen ergehen, bitten wir 
diese Fälligkeitstermine vorzumerken. 
Die Höhe der Abschläge wurde aufgrund des Vorjahresver-
brauches errechnet. Sollten sich im Jahr 2022 Änderungen am 
Wasserbezug ergeben (z.B. durch Änderung der Personenzahl 
o.ä.), was eine Neuanpassung der Abschlagsforderung erfor-
derlich macht, so bitten wir der Gemeinde eine entsprechende 
Mitteilung zukommen zu lassen. 
  
Seit dem Jahr 2010 ist die Gemeinde verpflichtet für die 
versiegelten Flächen eine Niederschlagswassergebühr zu 
erheben. Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach 
den überbauten und befestigten Flächen eines Grundstückes 
von denen Regenwasser in die öffentlichen Abwasseranlagen 
eingeleitet wird. Sollten sich Änderungen an der bereits 
erfassten Fläche ergeben, so ist der Grundstückseigentümer 
verpflichtet dies der Gemeinde zu melden, damit eine Berich-
tigung der versiegelten Fläche vorgenommen werden kann. 
Entsprechende Vordrucke erhalten Sie auf dem Rech-
nungsamt, dessen Mitarbeiter ihnen auch gerne beratend zur 
Verfügung stehen. 

In diesem Zusammenhang möchten wir weiter auf die Vorteile 
des Abbuchungsverfahrens hinweisen. Sie erleichtern uns 
zum einen die Arbeit und tragen gleichzeitig zu einer ratio-
naleren Arbeitsweise verbunden mit weniger Verwaltungsauf-
wand bei. Außerdem ersparen Sie sich Überweisungsge-
bühren und evtl. Mahngebühren bzw. Säumniszuschläge, 
wenn ein Zahlungstermin überschritten wurde.  
  
Regelmäßige Überprüfung der Wasseruhren 
Im Rahmen der Ermittlung des Wasserverbrauches für das 
Jahr 2021 wurde vereinzelt festgestellt, dass die verbrauchten 
Wassermengen unverhältnismäßig hoch waren. Die jeweiligen 
Überprüfungen vor Ort haben ergeben, dass diese Mehrver-
bräuche fast ausschließlich auf defekte Gerätschaften (Boiler, 
Entkalkungsanlagen, Toilettenspülungen, defekte Wasser-
hähne usw.) zurückzuführen waren. Da solche Wasserverluste 
während des Jahres oft nicht sichtbar sind, empfehlen wir die 
Wasseruhren in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren, um 
eventuelle Defekte an der Hausinstallation oder Gerätschaften 
rechtzeitig feststellen und beseitigen zu können. 
 

Gemeinsame Anmeldetage in unseren 
Kindergärten 
Liebe Eltern, 
 
ist Ihr Kind bereits in einem unserer Kindergärten vorgemerkt? 
 
Wenn nicht, und Ihr Kind in Zukunft einen unserer Kindergärten 
besuchen möchte, sollten Sie es im Rahmen der Anmeldetage 
in dem gewünschten Kindergarten vormerken. Denn nur durch 
eine frühzeitige Vormerkung können wir planen und dem 
Betreuungsbedarf gerecht werden. 
Aktuell möchten wir insbesondere die Kinder ansprechen, die 
zwischen 2019 und 2021 geboren sind. Aber selbstverständ-
lich können bei den Anmeldetagen auch Kinder angemeldet 
werden, die in einem anderen Zeitraum geboren wurden. 
 
Wenn also Ihr Kind in Zukunft einen unserer Kindergärten 
besuchen möchte, sollten Sie es im Rahmen der Anmeldetage 
in dem gewünschten Kindergarten vormerken. 
 
Die Anmeldetage finden am 
 
Mittwoch, 9. Februar 2022 und Donnerstag, 10. Februar 
2022 statt und werden dieses Jahr erneut telefonisch, per 
Mail oder per Post durchgeführt. 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Anmeldung vor Ort in 
der jeweiligen Einrichtung aufgrund der derzeitigen Coronasi-
tuation nicht möglich ist. 
 
Katholische Kindertagesstätte St. Mauritius Kippenheim 
Bahnhofstraße 36 und Untere Hauptstraße 26a, Kippenheim, 
Frau Oswald, 
Tel. 07825 2908 bzw. 07825 8791605, 
Mail: kita-mauritius@mariafrieden-kippenheim.de 
 
Evangelischer Kindergarten Arche Noah Kippenheim 
Gartenstraße 3, Kippenheim, Frau Oberfell, 
Tel. 07825 2955, Mail: kiga.kippenheim@kbz.ekiba.de 
 
Evangelischer Kindergarten Hanna-Baumann Schmieheim 
Schloßstraße 49, Schmieheim, Frau Gulbinsky, 
Tel. 07825 5767, 
Mail: kiga.hanna-baumann.schmieheim@kbz.ekiba.de 
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Bücherei Kippenheim

Bücherei wieder offen 
 
Die Bücherei ist wieder geöffnet: 
 

Freitag von 15.00 bis 19.00 Uhr 
 

Wir bitten um Einhaltung von 2G+ (Zutritt nur für Geimpfte 
oder Genesene möglich. Ein tagesaktueller Test ist zusätzlich 
notwendig, wenn Impfung oder Genesung länger als 6 Monate 
zurückliegen). Dies gilt nicht für die Abholung im Voraus 
bestellter Bücher. 
 
Das Bücherei-Team 
 

Freiwillige Feuerwehr
Kippenheim

Dienstag, 01.02.20222, 19:30 Uhr 
Gruppe 5 - Einweisung MTW 

Fundsachen
Beim Fundbüro der Gemeinde Kippenheim wurde folgende 
Fundsache abgegeben: 
 
• 1 Armbanduhr
  
Die Fundsache kann auf dem Bürgerbüro erfragt werden. 

Informationen aus 
dem Landratsamt

Kreisimpfzentren im Ortenaukreis bis 
mindestens 31. März 2022 geöffnet: 
Impfzeiten in den Kreisimpfzentren 
werden reduziert 
Impfwillige können sich in einem der vier Kreisimpfzentren 
(KIZ) des Ortenaukreises in Offenburg (Messe), Lahr (Rheintal-
halle), Oberkirch (ehemaliges Klinikum/MVZ) und Haslach 
(Stadthalle) ihre Erst-, Zweit- und Boosterimpfung geben 
lassen. Der Ortenaukreis wird alle vier Standorte auch über 
den 31. Januar 2022 hinaus – vorläufig bis zum 31. März 2022 
– betreiben. 
  
Kinderimpfungen 
Im Offenburger, Lahrer und Haslacher KIZ sind Impfungen von 
Kindern zwischen fünf und elf Jahren möglich. In allen drei 
Kreisimpfzentren werden Kinder unter 12 Jahren fachgerecht 
ärztlich aufgeklärt, in Offenburg auf einer eigenen Impfstraße. 
Es handelt sich dabei um ein zusätzliches Angebot neben den 
Impfmöglichkeiten bei den niedergelassenen Kinderärzten. 
Kinder über 12 Jahre können an allen KIZ-Standorten und im 
Rahmen der Einsätze der Mobilen Impfteams geimpft werden. 
Für diese Gruppe sind auch Boosterimpfungen an allen Stand-
orten möglich. 

Wir bitten Sie die Anmeldetage zahlreich zu nutzen. 
Für Ihre Mithilfe danken wir Ihnen auch im Namen der Kirchen-
gemeinden und der Kindergartenleiterinnen. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Vandalismus auf dem Spielplatz im 
Selzenpark Kippenheim! 
In den Abendstunden des 14.01.2022 wurde am Spielplatz im 
Selzenpark der Tisch einer Sitzgruppe angezündet. Das Feuer 
konnte von einem aufmerksamen Mitbürger gelöscht werden. 
  
Der Gemeindeverwaltung wurde mitgeteilt, dass es sich wohl 
gegen 18:30 Uhr zugetragen haben soll. Nachdem die Verur-
sacher aktuell noch nicht bekannt sind, fallen die Kosten für 
die Instandsetzung der Allgemeinheit zur Last. 
  
Die Gemeinde Kippenheim bittet Sie – sollten Sie zur frag-
lichen Zeit Beobachtungen rund um das Spielplatzgelände 
gemacht haben – sich bei der Gemeinde Kippenheim, Bauamt 
(Telefon: 07825 903-62) oder dem Polizeiposten in Ettenheim 
(Telefon 07822 446950) zu melden. 

 

Erweiterung Kiesabbau 
Kippenheimweiler  
Im Zuge der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung können interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger unter folgendem Link: https://
vogel-bau.de/bbt/ Informationen zum Antrag auf Erweiterung 
des Kiesabbaus am Waldmattsee Kippenheimweiler einsehen, 
sowie Fragen stellen und Anregungen äußern.  Zusätzlich 
liegen die Unterlagen in der Gemeindeverwaltung Kippen-
heim, sowie der Ortsverwaltung Kippenheimweiler für die 
nächsten 14 Tage zur Einsicht aus. Bitte beachten Sie die 
derzeit gültigen Bestimmungen der Corona-Verordnung BW. 
Eine Präsenzveranstaltung kann leider pandemiebedingt nicht 
stattfinden. 
 

Übung der Bundeswehr 
Die Bundeswehr hat für die Kalenderwochen 4/ und 5/2022 
Truppenübungen (Gesamtstärke 40 Soldaten und 8 Fahr-
zeuge) unter anderem im Ortenaukreis angekündigt. 
Wir bitten die Bevölkerung, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Es wird Übungsmunition 
verwendet. 
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Impfstoffe 
Aufgrund der BioNTech-Lieferbeschränkungen des Bundes 
besteht keine freie Impfstoffwahl hinsichtlich der mRNA-Impf-
stoffe der Hersteller BioNTech und Moderna. Der Impfstoff 
von BioNTech kann ausschließlich an Impflinge unter 30 
Jahren verimpft werden, Impflinge über 30 Jahre erhalten den 
gleichwertigen Impfstoff des Herstellers Moderna. Zudem ist 
der Impfstoff von Johnson&Johnson verfügbar, der auf 
Wunsch und nach individueller ärztlicher Aufklärung ausge-
wählt werden kann. 
Die Impfstoffregelungen gelten unabhängig davon, ob es sich 
um eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung handelt. 
  
Öffnungszeiten 
Bis einschließlich 30. Januar kann man sich in den 4 KIZ 
Montag bis Freitag von 12 bis 20 Uhr und Samstag und 
Sonntag von 10 bis 16 Uhr impfen lassen. Ab 31. Januar 2022 
werden alle Standorte täglich von 14 bis 19 Uhr geöffnet sein. 
Gleichzeitig wird das Kreisimpfzentrum Offenburg wieder in 
die Halle 4 verlagert. Der Ortenaukreis reagiert damit auf die 
geringe Nachfrage nach Impfungen, aber auch auf die vom 
Sozialministerium angekündigten Budgetzusagen, die deut-
lich gekürzt wurden. Eine Terminvergabe ist nicht möglich. 
  
Alle Informationen zum Impfen finden sich weiterhin auf der 
Internetseite des Ortenaukreises unter www.ortenaukreis.de/
corona. 

 

Bäume und Sträucher jetzt prüfen - 
Amt für Umweltschutz weist auf 
Baumfällverbot hin 
Vom 1. März bis zum 30. September dürfen Hecken und 
Bäume weder entfernt noch abgeschnitten werden. Darauf 
weist das Amt für Umweltschutz im Landratsamt Ortenaukreis 
hin. Ziel dieser bundesweit geltenden Regelung ist es, Lebens-
stätten unterschiedlichster Tierarten, insbesondere in der 
Brut- und Aufzuchtzeit verschiedener Vogelarten, zu schützen. 
Deshalb empfiehlt das Landratsamt, notwendige Pflegemaß-
nahmen bis spätestens Ende Februar durchzuführen. 
  
Dieses Verbot gilt nicht für Bäume auf Grundstücken, die gärt-
nerisch genutzt und gepflegt werden. Hierzu zählen Haus- und 
Ziergärten, öffentliche und private Grünanlagen, Sportanlagen 

und Friedhöfe. Hier ist es das ganze Jahr erlaubt, Bäume zu 
fällen, wenn sie keine Vogelnester, Spechthöhlen, Fleder-
maushöhlen oder Ähnliches beherbergen. 
  
Bäume, die als Naturdenkmal geschützt sind, dürfen das 
ganze Jahr über nicht beseitigt werden. Auch für gesetzlich 
geschützte Biotope gelten besondere Vorschriften. Hand-
lungen, die zu einer Zerstörung oder nachhaltigen Beeinträch-
tigung dieser Biotope führen können, sind ebenfalls ganzjährig 
verboten. 
  
Fragen beantwortet das Amt für Umweltschutz beim Land-
ratsamt Ortenaukreis unter Tel. 0781 805 1222. 
 

Zensus 2022 – Erhebungsbeauftragte 
gesucht 
Wie viele Menschen leben in den Städten und Gemeinden des 
Ortenaukreises? Gibt es genügend Wohnraum für alle Bürger-
innen und Bürger? Brauchen wir mehr Schulen, Studienplätze 
oder Altenheime? Wo muss der Staat zukünftig mehr  
investieren? Um diese und andere Fragen zu beantworten 
findet im Jahr 2022 wieder eine Volksbefragung (Zensus) statt. 
Das Landratsamt Ortenaukreis koordiniert den Zensus 2022 in 
den meisten Orten des Ortenaukreises. Für das Landratsamt 
werden rund 380 Erhebungsbeauftragte unterwegs sein, um 
alle Gebäude und Wohnungen in Privatbesitz zu zählen. Die 
Städte Kehl, Lahr und Offenburg führen den Zensus auf Ihrem 
Stadtgebiet selbst durch und benötigen ebenfalls eigene 
Erhebungsbeauftragte. 
Zur Datenerhebung werden Erhebungsbeauftragte (m/w/d) für 
die Monate Mai bis Juli 2022 gesucht. 
Vor Beginn der Tätigkeit erhalten Sie eine Schulung in der Sie 
auf Ihre Aufgaben vorbereitet werden. Die Tätigkeit erstreckt 
sich über wenige Wochen, in denen Sie sich Ihre Zeit, abge-
sehen von wenigen Regelungen – frei einteilen können. 
Das Engagement als Erhebungsbeauftragte/r ist ehrenamtlich. 
Sie erhalten daher eine Aufwandsentschädigung. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich beim Orte-
naukreis oder den großen Kreisstädten vormerken lassen. 
Landratsamt Ortenaukreis: zensus@ortenaukreis.de 
oder 0781 / 805-6701 
Stadt Kehl: zensus@stadt-kehl.de 
oder  07851 / 88-1150 
Stadt Lahr: zensus@lahr.de 
oder 07821 / 910 0770 
Stadt Offenburg: zensus@offenburg.de 
oder 0781 / 82-2660 
  
Weitere Informationen zum Zensus unter: www.zensus2022.de 

Neue Selbsthilfegruppe für verwitwete 
Frauen 
Wenn Menschen eine vertraute Person verlieren, scheint 
nichts mehr wie es war. Mit dem Tod des Partners wird auch 
das eigene Leben aus der gewohnten Bahn gerissen. Seit 
einigen Jahren gibt es eine Selbsthilfegruppe für verwitwete 
Frauen aus dem gesamten Ortenaukreis. Aufgrund weiterer 
Anfragen soll nun eine weitere Gruppe gegründet werden. 
  
Angesprochen werden Frauen, die sich trotz des Verlustes auf 
den Weg in ein neues Leben begeben und sich mit anderen 
Menschen mit Verlusterfahrung austauschen wollen; Frauen, 
die die gleichen Gefühle teilen und Verständnis haben, aber 
auch den Blick nach vorne richten und das Leben meistern 
und wieder genießen wollen. Für die neue Gruppe ist zunächst 
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ein Kennenlernen angedacht, anschließend können sich die 
Teilnehmerinnen untereinander austauschen und sich Mut 
zusprechen. 
  
Die Selbsthilfekontaktstelle weist darauf hin, dass die Selbst-
hilfegruppe kein therapeutisches Angebot ist bzw. möglicher-
weise auch nicht für die akute Trauerphase geeignet ist. Inte-
ressierte erhalten weitere Informationen zur geplanten Gruppe 
bei der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen unter Telefon 0781 
805 9771. 
 

DORT - Donnerstags in der Ortenau 
2022 geht in die zwölfte Runde 
Jetzt DORT-Veranstalter 2022 werden / Auch neue Veranstal-
tungsformate gefragt: 
Die kulturell-kulinarische Veranstaltungsreihe „DORT – 
Donnerstags in der Ortenau – Genuss mit allen Sinnen“ der 
Tourismusabteilung des Ortenaukreises geht bereits in die 
zwölfte Runde. Der Ortenaukreis wird die gleichermaßen bei 
Gästen und Einheimischen beliebte Kulinarikreihe auch im 
neuen Jahr in Kooperation mit zahlreichen Veranstaltern in der 
Region fortsetzen. 
  
„Auch in 2021 haben wir allen pandemiebedingten Herausfor-
derungen zum Trotz mehr als 200 tolle DORT-Events auf die 
Beine gestellt und haben gemeinsam mit unseren langjährigen 
Veranstaltungspartnern und neuen Mitstreitern neben altbe-
währten Angeboten auch neue Formate entwickelt“, so 
Landrat Frank Scherer. Vom Kulturstammtisch und offenen 
Atelier über abwechslungsreiche Stadt- und Kräuterführungen 
bis hin zum Wein-Feier-Abend – den Ortenauerinnen und 
Ortenauern und den Gästen wurde einiges geboten. „Dass die 
DORT-Angebote mittlerweile fest im Veranstaltungskalender 
der Region etabliert sind, ist ganz maßgeblich den beteiligten 
Städten und Gemeinden sowie den Verantwortlichen aus 
Tourismus, Kultur, Weinwirtschaft und Gastronomie im Orte-
naukreis zu verdanken“, lobt Scherer die Zusammenarbeit mit 
den DORT-Partnern. 
  
Um an den Erfolg der letzten Jahre anzuknüpfen, sind für 2022 
erneut die Veranstalter der Ortenau gefragt: „Egal ob Privat-
person, Verein oder Kommune – alle Events rund um Kultur 
und Kulinarik von Mai bis Dezember 2022 sind willkommen“, 
ruft Projektleiterin Josefa Biegert auf. Über die bewährten 
Klassiker hinaus können auch neue Impulse und Veranstal-
tungsideen aufgenommen werden. Vorschläge können noch 
bis zum 31. Januar bei der Tourismusabteilung des Kreises 
per E-Mail an tourismus@ortenaukreis.de oder auf posta-
lischem Weg eingereicht werden. Weitere Informationen und 
das Anmeldeformular erhalten Interessierte auch unter https://
www.ortenau-tourismus.de/unsere-region/Aktuelles. 
 

Ernährungszentrum Ortenau bietet 
Kurse und Vorträge rund um die 
regionale Küche und einen gesunden 
Lebensstil 
Neues Programm ab sofort online/ Erstmals auch Online-
Format für Schulklassen: 
Das neue Kursprogramm des Ernährungszentrums Ortenau 
für das erste Halbjahr 2022 ist ab sofort online abrufbar. Auch 
in diesem Jahr wartet das Ernährungszentrum wieder mit 
einem vielfältigen Angebot an Seminaren, Workshops, 
Vorträgen und Führungen rund um die regionale und saisonale 
Ortenauer Küche sowie eine gesunde und nachhaltige Ernäh-
rung auf. Je nach Format und aktueller Entwicklung werden 
die Kurse als Präsenz- oder Onlineveranstaltung angeboten. 

Neben Vorträgen wie beispielsweise zu einer gesundheitsbe-
wussten Ernährung von Schwangeren oder Sportlern stehen 
auch wieder Kochkurse mit regionaltypischen Zutaten und die 
beliebten Online-Workshops „Küchentreff“ unter anderem zur 
Winterküche oder unter dem Motto „Osterzeit“ auf dem 
Programm. Im Rahmen der Reihe „Verbraucher und Landwirt 
im Dialog“ können Interessierte bei einer Hofführung hinter die 
Kulissen eines Milchviehbetriebs blicken. Darüber hinaus 
bietet das Ernährungszentrum erstmals auch Schulklassen 
angeleitete multimediale Kurse mit den Themenschwer-
punkten „Frühstück“, „Fast Food“ und „Was hat Essen mit 
dem Klima zu tun?“ als Livestream an. 
  
Die Broschüre mit dem Halbjahresprogramm findet sich auf 
der Internetseite des Ernährungszentrums Ortenau auf  
www.EZ-Ortenau.de. 
 

Online-Seminar für Eltern: Wie gelingt 
der Übergang von der Beikost zur 
Familienkost 
Das Ernährungszentrum Ortenau im Landratsamt Ortenau-
kreis bietet am Dienstag, 01. Februar 2022 um 18 Uhr ein 
Online-Seminar zum Thema „Wie gelingt der Übergang von 
der Beikost zur Familienkost“ an. 
Mit etwa einem Jahr sind die meisten Kinder neugierig auf das 
Essen ihrer Eltern und möchten am Familientisch mitessen. 
Ernährungsreferentin Ingrid Vollmer-Haug gibt Informationen 
und Tipps wie der Übergang von der Beikost zur Familienkost 
gelingt. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist bis spä-
testens Freitag, 28. Januar 2022 direkt auf der Homepage des 
Ernährungszentrums www.ez-ortenau.de möglich. Die 
Zugangsdaten werden per E-Mail zugeschickt. 

Sonstige  
Mitteilungen

Grünabfallsammelstelle Singler  
ist von Donnerstag 27.01. bis 
Donnerstag 03.02.2022 wegen 
Häckselarbeiten geschlossen 
Die Grünabfallsammelstelle Singler, Feldstr. 61 in Mahlberg-
Orschweier ist von Donnerstag 27.01. bis Donnerstag 
03.02.2022 wegen durchzuführender Häckselarbeiten ganz-
tägig geschlossen. Aus Sicherheitsgründen dürfen während 
der Häckselarbeiten keine Grünabfälle angeliefert werden. 
Weitere Auskünfte gibt es unter Tel. 07825 84890 bei der Firma 
Singler oder bei den Abfallberatern des Eigenbetriebs Abfall-
wirtschaft Ortenaukreis unter Tel. 0781 805-9623. 
  
Weitere Möglichkeiten für die Entsorgung des Grünschnitts in 
dieser Zeit sind folgende Stellen: 

Deponie Ottenheim 
Mittwoch - Freitag
8:00 - 12:30 und 13:00 - 16:45 Uhr 
Fa. Förster Lahr 
Montag - Freitag
8:30 - 12:00 und 13:00 - 16:30 Uhr
Samstag 8:30 - 12:00 Uhr 
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Kompostierungsanlage Wittenweier 
Dienstag und Donnerstag
13:30 - 18:00 Uhr
Samstag 8:30 - 12:30 Uhr 
  
Weitere Auskünfte gibt es bei den Abfallberatern des Eigenbe-
triebs Abfallwirtschaft Ortenaukreis unter Tel. 0781 805-9600. 
 

Die Agentur für Arbeit Offenburg 
informiert: Deutsch-französische 
Berufsberatung - Grenzen 
überschreiten für Bildung und Studium 
Am Donnerstag, den 3. Februar informiert eine französische 
Berufsberaterin aus Straßburg im Berufsinformationszentrum 
(BiZ) der Agentur für Arbeit Offenburg, Weingartenstraße 3, in 
persönlichen Gesprächen von 10 bis 16 Uhr über Ausbil-
dungs- und Studienmöglichkeiten in Frankreich. Auf Grund 
der aktuellen Pandemie können die Gespräche persönlich vor 
Ort ausschließlich unter Beachtung der 2G-Regeln stattfinden. 
Es besteht aber auch die Möglichkeit zu einem Gespräch per 
Telefon bzw. Video Call (ca. 45 Minuten). 
Die Oberrhein-Region bietet auch grenzüberschreitend 
hervorragende Möglichkeiten zur Ausbildung und Erweiterung 
des persönlichen Horizonts. Mit einem Berufs- oder Studien-
abschluss in Frankreich vertieft man zudem seine Kenntnisse 
der Sprache und Kultur des regional wichtigsten Nachbarn. 
Interessierte Schülerinnen und Schüler können einen kosten-
losen Beratungstermin per E-Mail vereinbaren: 
offenburg.biz@arbeitsagentur.de 

Bitte geben Sie unbedingt auch eine Telefonnummer an, unter 
der man Sie erreichen kann. Es sollten gute Französischkennt-
nisse vorhanden sein. 

Polizeipräsidium Offenburg:  
Sicheres „Zu Hause“ - Kostenlose 
Einbruchschutzberatung der Polizei 
Mit Einkehr der dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß 
auch die Anzahl der Wohnungseinbrüche wieder an. Mit einer 
soliden mechanischen Absicherung von Fenstern und Türen 
kann hier jedoch erfolgreich entgegengewirkt werden. 
Statistisch gesehen scheitern nahezu die Hälfte aller Einbruch-
versuche an Sicherungstechnik und aufmerksamer Nachbar-
schaft. Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeiprä-
sidiums Offenburg berät sie hierzu auch kostenlos bei Ihnen 
zu Hause. 

Interessierte werden gebeten sich telefonisch unter den Tele-
fonnummern: 
0781 / 21-4515 oder 21-1041 (Beratungsstelle Offenburg) 
07222 / 761-405 oder 761-400 (Beratungsstelle Rastatt) 
Alternativ schreiben sie eine E-Mail an: 
offenburg.pp.praevention@polizei.bwl.de 

Bescheinigung der 
Rentenversicherung wird derzeit 
verschickt: Hilfe bei der 
Steuererklärung 
Auch Rentnerinnen und Rentner müssen Steuern zahlen, 
wenn das zu versteuernde Einkommen den jährlichen Grund-
freibetrag überschreitet. 2021 lag der Grundfreibetrag für 
Alleinstehende bei 9.744 Euro und für Verheiratete bei 19.488 
Euro.
Mit Hilfe der kostenlosen Bescheinigung »Information über die 
Meldung an die Finanzverwaltung« können Ruheständler alle 
steuerrechtlich relevanten Beträge für das abgelaufene Jahr 
überprüfen, die die gesetzliche Rentenversicherung automa-
tisch an die Finanzverwaltung übermittelt hat. Die soge-
nannten eDaten liegen damit grundsätzlich dem Finanzamt 
vor und müssen seit 2019 nicht mehr von Hand in die Steuer-
erklärung eingetragen werden. Wer zur Abgabe einer Steuer-
erklärung verpflichtet ist, muss selbst nur dann Eintragungen 
vornehmen, wenn diese eDaten nicht oder nicht zutreffend 
übermittelt wurden.
Wer die Bescheinigung schon einmal angefragt hat, bekommt 
sie derzeit wieder automatisch von der DRV zugesandt. Wer 
sie erstmals benötigt, um die übermittelten Daten zu über-
prüfen, kann sie kostenlos unter www.deutsche-rentenversi-
cherung.de/steuerbescheinigung anfordern.
Weitere Informationen enthält die Broschüre »Versicherte und 
Rentner: Informationen zum Steuerrecht«. Sie kann kostenlos 
unter der Telefonnummer 0721 825-23888 oder per E-Mail 
(presse@drv-bw.de) bestellt werden. Im Internet unter www.
deutsche-rentenversicherung.de steht die Broschüre eben-
falls als PDF zum Herunterladen zur Verfügung.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau: SVLFG-
Seminarbroschüre 2022  
Weiterbildung öffnet Türen und schafft berufliche Zukunfts- 
perspektiven. Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) unterstützt ihre Versicherten 
dabei, den Wissensstand in den Bereichen Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz aktuell zu halten und Neues zu lernen.  
Die Seminarbroschüre 2022 ist der Schlüssel zum umfang-
reichen und kostenfreien Aus-, Fort- und Weiterbildungsan-
gebot der SVLFG in den Bereichen Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz. Sie steht Interessierten ab sofort als 
Download oder in gedruckter Form zur Verfügung. 
 
Unternehmen profitieren 
Ein wesentlicher Baustein, um Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz in einem Unternehmen langfristig zu verbessern, 
sind Wissen und Erfahrung. Die Bildungsangebote der SVLFG 
bieten praxisnahe Informationen. Sie motivieren, das Erlernte 
im Arbeitsalltag umzusetzen und sie sollen die Teilnehmenden 
für mögliche Gefährdungen sensibilisieren. Neben den klas-
sischen Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzthemen 
bietet die SVLFG auch Themen zur betrieblichen Verhaltens- 
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Bedingung für die BEG-Förderung der Photovoltaikanlage ist, 
dass nach der Sanierung ein bestimmter energetischer Stan-
dard des Wohngebäudes erreicht wird. Je höher der soge-
nannte Effizienzhausstandard ist, desto mehr Fördergeld 
winkt. Einzelne Sanierungsmaßnahmen wie eine Wärmedäm-
mung, ein Fenstertausch oder eine neue Heizung reichen in 
der Regel nicht aus.

Für mittelgroße Hausdachanlage 10.000 Euro Zuschuss 
möglich
Ein Beispiel zeigt, wie viel Zuschuss maximal möglich ist: 
Sanieren Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer ihren 
Altbau auf den energiesparendsten Standard Effizienzhaus 40, 
erhalten sie einen BEG-Zuschuss von 45 Prozent der Gesamt-
investition bei maximal förderfähigen Kosten von 120.000 
Euro. Die Förderung erhöht sich auf 50 Prozent und 150.000 
Euro förderfähige Kosten, wenn Beheizung und Kühlung des 
Gebäudes zu mindestens 55 Prozent aus erneuerbaren Ener-
gien gedeckt werden. Dies ist in Gebäuden dieser Effizienz-
klasse ohnehin meist der Fall. Für eine Photovoltaikanlage mit 
zwölf Kilowatt installierter Leistung, die aktuell rund 20.000 
Euro kostet, sind in diesem Zuge 10.000 Euro Zuschuss 
möglich, solange die maximal möglichen förderfähigen Kosten 
nicht überschritten werden.
„Nutzen die Eigentümer die BEG-Förderung, fällt dadurch 
jedoch die monatliche Einspeisevergütung durch das EEG 
weg“, erklärt Dieter Bindel vom Gebäudeenergieberaterver-
band GIH. „Die Einspeisevergütung trug bislang zu einem Teil 
der Refinanzierung der Solarstromanlage bei. Den Anteil, der 
nicht mit großem Gewinn selbst verbraucht werden kann, 
speisen die Anlageneigentümer in das Stromnetz und erhalten 
dafür vom Netzbetreiber eine Vergütung.“ Da die Einspeise-
vergütung für Neuanlagen aber immer weiter sinkt, nimmt die 
Bedeutung der Einspeisevergütung kontinuierlich ab. Derzeit 
ist sie nicht einmal mehr kostendeckend.

Faustregel: BEG lohnt sich eher bei einem hohen Eigen-
verbrauch
Eine Förderung der Photovoltaikanlage über das BEG als Alter-
native ist aber nicht immer automatisch gewinnbringender. Das 
ist erst dann der Fall, wenn der Zuschuss höher ausfällt als die 
voraussichtliche EEG-Vergütung aus dem eingespeisten über-
schüssigen Solarstrom. Als Faustregel gilt: Je höher der Solar-
strom-Eigenverbrauch, umso niedriger ist die Summe der EEG-
Vergütung. Desto eher lohnt sich dann die BEG-Förderung.

Eine zusätzliche Einnahmequelle neben der BEG-Förderung 
könnte künftig die direkte Vermarktung des Solarstroms sein. 
Was nicht selbst verbraucht wird, verkaufen die Besitzer der 
Solarstromanlage an Direktvermarkter. Das können Firmen 
sein, inzwischen steigen aber auch immer mehr Stadtwerke in 
den Markt ein. Für kleine Anlagen lohnt sich dieses Absatzmo-
dell aktuell jedoch noch nicht. Das könnte sich aber je nach 
Marktgeschehen bald ändern. Dann gäbe es neben dem 
lukrativen Eigenverbrauch und dem staatlichen BEG-Zuschuss 
eine dritte Säule der Refinanzierung.

Fachleute fragen lohnt sich
Frank Hettler von Zukunft Altbau rät, bei der Entscheidungs-
findung Fachleute zu Rate zu ziehen. Qualifizierte Gebäude-
energieberaterinnen und Gebäudeenergieberater können 
beurteilen, ob im Einzelfall die Einspeisevergütung oder die 
BEG-Förderung besser ist. Entscheiden sich die Hauseigen-
tümer für die BEG-Förderung der Photovoltaikanlage im 
Rahmen einer energetischen Sanierung, ist eine Gebäudee-
nergieberatung obligatorisch. Auch sie wird finanziell geför-
dert.

Aktuelle Informationen zur energetischen Sanierung von 
Wohnhäusern gibt es auch auf www.zukunftaltbau.de oder 
www.facebook.com/ZukunftAltbau. 

und Verhältnisprävention an. Alle Seminare und Vorträge 
greifen aktuelle staatliche Arbeits- und Gesundheitsschutzre-
gularien sowie Änderungen der Vorschriften für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz (VSG) auf. 
  
Unter anderem neu im Programm
• Sicher und gesund arbeiten mit Biostoffen
• Unterweisung im Arbeits- und Gesundheitsschutz >wichtig 

– richtig – nachhaltig<
• Deeskalationstraining – Cool bleiben, wenn’s brenzlig wird 
• Sicher und gesund Arbeiten in der Fleischerei
 
 
Vorsichtig optimistisch plant die SVLFG für 2022 wieder 
Präsenzangebote. Darüber hinaus wurde das Angebot um 
Online-Vorträge und Seminare erweitert. 
 
Weitere Informationen online oder telefonisch  
Das gesamte Weiterbildungsangebot der SVLFG steht auf der 
Internetseite www.svlfg.de/kurse-seminare sowie in der 
SVLFG-Broschüre „Seminare 2022“, die über den Link www.
svlfg.de/broschuere-seminare-2022 abrufbar ist. Eine 
gedruckte Ausgabe kann kostenlos per Mail an praeventions-
broschueren@svlfg.de angefordert werden. Anmeldungen zu 
Weiterbildungsangeboten nimmt die SVLFG per Mail an prae-
ventionsschulungen@svlfg.de entgegen. Telefonische 
Auskünfte erteilt die SVLFG unter 0561 785-10477. Das 
SVLFG-Angebot an Onlinevorträgen und -seminaren rund um 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz finden Sie unter 
www.svlfg.de/onlinevortraege. 

Bis zu 50 Prozent Zuschuss vom Bund 
für neue Photovoltaikanlagen und 
Batteriespeicher 
Bundesförderung für effiziente Gebäude nur ohne EEG-
Einspeisevergütung möglich, Fachleute sollten im Einzelfall 
prüfen, welche Förderung höher ist.

Wer im Zuge einer umfassenden energetischen Sanierung eine 
Photovoltaikanlage auf dem Dach errichten lässt, kann dafür 
einen staatlichen Zuschuss von bis zu 50 Prozent erhalten. 
Gelder in demselben Umfang gibt es auch für Solarstromspei-
cher. Darauf weist das vom Umweltministerium Baden- 
Württemberg geförderte Informationsprogramm Zukunft Altbau 
hin. Grundlage ist die im Juli vergangenen Jahres in Kraft 
getretene zweite Stufe der Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG). Mit ihr ist für Solaranlagen eine bislang nur 
wenig bekannte attraktive Alternative zur Einspeisevergütung 
durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) entstanden. 
Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer sollten aber auf 
Folgendes achten: Nutzen sie die Bundesförderung, müssen 
sie im Gegenzug auf die EEG-Einspeisevergütung verzichten. 
Experten sollten im Einzelfall prüfen, welche Förderung lukra-
tiver ist, rät Frank Hettler von Zukunft Altbau.

Neutrale Informationen gibt es auch kostenfrei am Beratungs-
telefon von Zukunft Altbau unter 08000 12 33 33 (Montag bis 
Freitag von 9 bis 13 Uhr) oder per E-Mail an beratungstelefon@
zukunftaltbau.de.
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Bund Umweltzentrum Ortenau 
Jedem  Tierchen seinen Nistkasten 
Nicht nur viele Vogelarten, sondern auch Schlafmäuse wie der 
gefährdete Gartenschläfer oder der Siebenschläfer sind auf 
geschützte Orte wie Nistkästen für ihren Nachwuchs ange-
wiesen. Ältere Bäume mit Baumhöhlen oder dichte Hecken 
von Schlehen, Brombeeren oder Wildrosen bieten ihnen opti-
male Nistplätze. Doch wenn diese Bäume noch zu klein sind 
oder ein Anpflanzen nicht möglich ist, kann den Tieren auch 
mit Nistkästen geholfen werden. 
Je nach Vogelart gibt es verschiedene Nistkastenformen und 
Größen der Einfluglöcher. Der BUND empfiehlt, nicht nur die 
typischen Meisenkästen zu wählen, sondern auch speziellere 
Nisthilfen für andere Vogelarten – oder eben für Schlafmäuse 
wie den Gartenschläfer. Schlafmaus-Nistkästen unterscheiden 
sich deutlich sichtbar in der Bauart: Das Einstiegsloch befindet 
sich bei ihnen auf der Rückseite, die zum Baum gewandt ist. 
So können die kleinen Bewohner am Baumstamm entlang bis 
in die Kästen hineinklettern.  
  
Bauanleitungen  vom BUND 
Mit etwas handwerklichem Geschick lassen sich Nistkästen 
einfach selbst bauen. Dafür bietet der BUND verschiedene 
Bauanleitungen: sowohl für einen Schlafmauskasten als auch 
für Vogelnistkästen. Alternativ können die Nistkästen auch in 
Baumärkten oder beim BUND südlicher Oberrhein (siehe 
www.bund-rso.de) erworben werden. 

Denkmalschutzpreis für private 
Eigentümer ausgeschrieben 
Der Schwäbische Heimatbund und der Landesverein Badische 
Heimat loben zum 37. Mal den Denkmalschutzpreis Baden-
Württemberg aus. Dieser stellt die denkmalgerechte Erhaltung 
und Neunutzung historischer Gebäude in den Mittelpunkt. Bis 
zu fünf Preisträger werden mit einem Preisgeld von insgesamt 
25.000 Euro belohnt, das die Wüstenrot Stiftung zur Verfü-
gung stellt. Bewerben können sich private Eigentümer, bei 
deren Gebäude der Abschluss der Erneuerung nicht länger als 
vier Jahre zurückliegt. Auch beteiligte Architekten und weitere 
Experten können bis Anfang Juni entsprechende Projekte 
vorschlagen. Diese müssen nicht zwingend unter Denkmal-
schutz stehen. Der Preis unter der Schirmherrschaft von Mini-
sterin Nicole Razavi will die Vielfalt und Besonderheiten der 
Baukultur in Baden-Württemberg sowie das Engagement zu 
deren Erhaltung hervorheben und öffentlich würdigen. Die 
Spanne reicht von mittelalterlichen Gebäuden bis zu stilprä-
genden Bauten des 20. Jahrhunderts. „Die Jury würdigt 
Maßnahmen, bei denen die historisch gewachsene Gestalt 
des Gebäudes innen wie außen so weit wie möglich bewahrt 
wurde. Das schließt zukunftsweisende und beispielhafte 
Umnutzungen oder moderne Akzente nicht aus, wenn sie sich 
denkmalgerecht einfügen“, betont Dr. Bernd Langner, 
Geschäftsführer des Schwäbischen Heimatbundes und 

Mitglied der Fachjury. Neben dem Geldpreis erhalten die 
Preisträger sowie die Architekten und Restauratoren Urkunden. 
Zudem wird den Eigentümern eine Bronzetafel zum Anbringen 
am Gebäude überreicht. Bewerbungsschluss ist der 30. April 
2022. Weitere Informationen sowie die Broschüre mit allen 
notwendigen Angaben zur Ausschreibung finden sich unter 
www.denkmalschutzpreis.de. Die öffentliche Preisvergabe 
findet Anfang 2023 statt. 

06.02.2022 Kirchen und 
Kapellenwanderung 
Von Altdorf wandern wir zur St. Nikolaus Kirche. Anschließend 
Richtung Blumenberg zur Josefskapelle und am Ettenheimer 
Krankenhaus vorbei an die Michaelskapelle bis zur Anna Kapelle 
in Münchweier. Dort geht es an das Schwimmbad vorbei nach 
Ettenheimweiler. Der Rückweg geht über den Kreuzbug, Lang-
grund im Osterbach durch Ettenheim nach Altdorf. 
 
Wanderstrecke: ca.8,5 km in ca. 3 Std. mit 100 hm 
Wanderführer: Christian Wacker, Tel.: 07822 / 895107 
E-Mail: 1.vorsitzender@swv-ettenheim.de 
Ausrüstung:  gute Wanderschuhe und wetterangepasste 

Kleidung sind erforderlich  
Anmeldung: erforderlich 
Treffpunkt:  Altdorf, Bushaltestelle Rathaus, Orschweirer 

Strasse, Nähe Metzgerei Beck, 13:00 Uhr  
Hinweis:  Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Die 

AHA Regeln sind einzuhalten.
 
Gäste sind herzlich willkommen! 

Internationaler Rentensprechtag der 
INFOBEST Kehl/Strasbourg 
Die INFOBEST Kehl/Strasbourg organisiert am Mittwoch, 
den 9. Februar 2022 einen internationalen Renten-
sprechtag  mit der Deutschen Rentenversicherung Rhein-
land-Pfalz und der französischen Carsat Alsace-Moselle. 
Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie finden die Beratungsgespräche für Versi-
cherte, die Fragen zum Thema Rente haben, ausschließlich 
am Telefon mit einem Experten der Deutschen Rentenversi-
cherung in deutscher Sprache oder der Carsat in französischer 
Sprache statt.  
 
Terminvereinbarungen per Telefon oder per E-Mail bei der 
INFOBEST Kehl/Strasbourg sind unbedingt erforderlich 
(Anmeldeschluss: 04.02.2022).  
Die Berater werden zur vereinbarten Uhrzeit telefonisch mit 
den Versicherten Kontakt aufnehmen. Die Beratung ist kos-
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APL Gesprächstraining - Lebenswenden
Auffrischkurs für Paare, die schon einen EPL- oder KEK-Kurs 
besucht haben und eine anstehende Veränderung gut mitei-
nander meistern wollen.
Es geht darum, Veränderungen im eigenen Leben zu 
betrachten (Arbeitsplatz, Ruhestand, Wohnort, Familienkon-
stellation, Gesundheit oder Tod, ...), Loslassen und Neube-
ginnen in den Blick zu nehmen und sich darüber austauschen, 
notwendige Lösungswege partnerschaftlich zu finden und 
Absprachen gemeinsam zu treffen.
Termine: Fr. 18.02., 19:00 - ca. 22:00 Uhr, Sa. 19.02., 9:00 - 
ca. 18:00 Uhr und So. 20.02., 9:00 - ca. 13:00 Uhr.
Teilnahmegebühr pro Paar: (mit Selbstverpflegung, ohne 
Übernachtung) 155,00 Euro Zuschussmöglichkeiten unter 
https://fitfuersleben-ebfr.de/html/content/teilnahmevoraus-
setzungen_und_kosten.html.
Ort: Bildungszentrum Offenburg, Straßburger Str. 39, 
77652 Offenburg

Anmeldung bis 3. Februar und Information: Bildungszentrum 
Offenburg, www.bildungszentrum-offenburg.de, info@
bildungszentrum-offenburg.de, Tel. 0781 925040.
Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. 

Tolle Seminare und Freizeiten für 
Kinder und Jugendliche 
Die Naturfreundejugend Baden organisiert im Jahr 2022 
wieder tolle Ferienfreizeiten und Wochenenden für Kinder und 
Jugendliche. Im Angebot sind in diesem Jahr drei Kinderfrei-
zeiten für 8-11 Jährige (im Elsass, Naturfreundehaus Bodensee 
und Feldberg), sowie eine Abenteuerfreizeit in Bayern für 
11-14 jährige. Jugendliche und junge Erwachsene können 
sich bei der Paddel- und Kletterfreizeit auspowern (13-17 
Jahre), gemeinsam Hamburg erkunden (16-18 Jahre) oder 
sich zur Hüttentour nach Österreich aufmachen (16-27 Jahre). 
Des Weiteren gibt es ein actionreiches Zeltlager über das 
Pfingstwochenende in Ötisheim, sowie zahlreiche Wochen-
endveranstaltungen für Kinder und Jugendliche wie beispiels-
weise das Nationalparkwochenende, das Kletter-Outdoor-
Wochenende und das Jugendwochenende am See. Wer sich 
gerne fortbilden möchte, kann bei der Naturfreundejugend 
Baden Seminare besuchen, um die Juleica 
(Jugendleiter*innencard) zuerwerben, etwas zur veganen 
Ernährung oder zum Kochen für Gruppen lernen, sowie den 
indoor Kletterschein absolvieren. Das Kennenlernen der Natur, 
Mitbestimmung, gegenseitige Toleranz und Akzeptanz, Nach-
haltigkeit und Ökologie sind wichtige Bestandteile der  
Aktivitäten der Naturfreundejugend. Die Freizeiten und Semi-
nare werden von ehrenamtlichen, geschulten Betreuer*innen 
durchgeführt. Das vollständige Jahresprogramm und die 
jeweiligen Anmeldeformulare gibt es online unter 
www.naturfreundejugend-baden.de. 

tenlos und erfolgt in individuellen Gesprächen von ca. 30 
Minuten. Aus organisatorischen und technischen Gründen 
kann keine Übersetzungshilfe angeboten werden. 
  
INFOBEST Kehl/ Strasbourg
Rehfusplatz 11, 77694 Kehl
Tél F : 03 88 76 68 98
Tel D : 07851 94 79 0
E-Mail: kehl-strasbourg@infobest.eu 

Bildungszentrum Offenburg: 
Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) – Chronist der 
Belle Époque
Kunstgeschichtlicher Vortrag
Das Bildungszentrum Offenburg lädt ein zum Kunstvortrag am 
14. Februar, 15:00 bis 16:45 Uhr. Kunsthistorikerin Dr. Barbara 
Memheld veranschaulicht an Hand vieler Bildbeispiele die 
Werke von Henri de Toulouse-Lautrec, Spross einer alten fran-
zösischen Adelsfamilie, der aufgrund seines körperlichen 
Gebrechens die Künstlerlaufbahn einschlug, da ihm ein stan-
desgemäßes Leben verwehrt war. Mit Leib und Seele 
verschreibt er sich seinem Künstlerdasein und wird zu einem 
der herausragenden Maler und Grafiker der französischen 
Belle-Epoque. Mit Pinsel und Stift fängt Lautrec die schillernde 
Atmosphäre der Pariser Halbwelt ein und wird so zum male-
rischen Chronisten seiner Zeit.
Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro.
Ort: Bildungszentrum Offenburg, Straßburger Str. 69, 77652 
Offenburg. Es wird um Anmeldung bis 3. Februar gebeten 
unter Tel. 0781 925040, info@bildungszentrum-offenburg.de, 
www.bildungszentrum-offenburg.de. Es gelten die aktuellen 
2G+ Corona-Regeln. 
  
Progressive Muskelentspannung nach Jacobson
Die Progressive Muskelentspannung ist ein leicht zu erler-
nendes und wirksames Entspannungsverfahren, das mit 
einfachen Bewegungs-, Achtsamkeits- oder Atemübungen 
ergänzt wird.
Unter der Leitung von Entspannungstherapeutin Nicole Späth 
bietet das Bildungszentrum Offenburg einen achtteiligen Kurs 
an, dienstags 15. Februar bis 12. April (am 1. März sind 
Ferien), 19:00 bis 20:00 Uhr.
Der Kurs findet im Studio für Tanz und Yoga im Artforum, 
Okenstraße 57, 77652 Offenburg statt.
Bitte mitbringen: Yoga-/Isomatte, Decke, großes Handtuch, 
kleines Kissen 
Teilnahmegebühr 80 Euro 
Anmeldung bis 7. Februar und weitere Informationen im Bil-
dungszentrum Offenburg, Kath. Zentrum St. Fidelis, Straß-
burger Str. 39, 77652 Offenburg, Tel. 0781 925040, info@
bildungszentrum-offenburg.de, www.bildungszentrum-offen-
burg.de. 
Es gelten die allgemein gültigen 2G+Coronaregeln. 
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Gastschüler aus Mexiko suchen 
dringend Gastfamilien 
Im Rahmen eines Gastschülerprogramms mit Schulen aus 
Lateinamerika sucht die DJO - Deutsche Jugend in Europa für 
1 Junge und 2 Mädchen aus Mexiko dringend Gastfamilien in 
Deutschland. Die Familienaufenthaltsdauer ist vom 06.02.– 
22.03.22. Der Gegenbesuch ist möglich.  Kontakt:  DJO-
Deutsche Jugend in Europa e.V., Schlossstraße 92, 70176 
Stuttgart. Tel. 0711-6586533, Mob. 0172-6326322,
E-Mail: gsp@djobw.de, www.gastschuelerprogramm.de. 

Aufruf zur Gastfamiliensuche: 
Internationaler Schüleraustausch Hoppla, trotz Corona? 
Wir suchen Familien, die gerne mit einem jungen Menschen 
eines anderen Kulturkreises ihren Alltag teilen möchten. Die 
Jugendlichen sind gegen Covid-19 und Masern geimpft. Die 
Partnerschulen möchten, dass die Gasteltern gegen Covid-19 
geimpft sind. 
  
El Salvador 
Familienaufenthalt: 03. April – 17. Juni 2022 
Deutsche Schule San Salvador
30 Schüler*innen mit guten Deutschkenntnissen, Alter 16-17 
Jahre 
  
Brasilien 
Familienaufenthalt: ca. 21. Juni – ca. 16. Juli.2022 
Pastor Dohms Schule, Porto Alegre
40 Schüler*innen mit guten Deutschkenntnissen, Alter 13-15 
Jahre 
  
Chile 
Familienaufenthalt: ca. 22. Juni – ca. 29. Juli.2022 
Deutsche Schule, Valdivia
40 Schüler*innen mit guten Deutschkenntnissen, Alter 16-17 
Jahre 
  
- Austauschprogramme auf Gegenseitigkeit 
- Gruppen-Aufenthalte in Chile und Peru im Sommer 2022 
- Möglichkeit zuerst zum Auslandsaufenthalt zu reisen 
- Individuelle Aufenthalte in Brasilien und El Salvador möglich 
  
Interessiert? Weitere Informationen bei: 
Schwaben International e.V., Uhlandstr. 19, 70182 Stuttgart 
Tel. 0711 – 23729-13, Fax 0711 – 23729-31, schueler@
schwaben-international.de, 
http://www.schwaben-international.de/schueleraustausch/ 

Die Verbundschule Lahr veranstaltet 
an zwei Tagen den "Tag der offenen 
Tür" in digitaler Form 
Alle interessierten Eltern und Kinder, der 4. Klassen, können 
sich am Samstag,12.02.2022 um 10 Uhr und am Dienstag, 
15.02.2022 um 19 Uhr über die Verbundschule Lahr mit ihren 
Schwerpunkten und dem Ganztagbereich informieren. Einfach 
auf die Homepage www.verbundschule-lahr.de klicken, dort 
befindet sich der Link, um an der Online-Veranstaltung teilzu-
nehmen. Eine Anmeldung im Vorhinein ist nicht erforderlich. 

Lust auf den Einstieg in ein kreatives 
Handwerk?  
Oder noch keine Ahnung, was ihr werden wollt? Keinen Haupt-
schulabschluss oder Probleme mit der deutschen Sprache? 
Dann kommt in die AV, AV-BFF oder VABO der BaMaLa! 
Die AV (Ausbildungsvorbereitung)  an der Badischen Maler-
fachschule Lahr bereitet euch allgemein auf euren Berufsein-
stieg vor und erhöht eure Startchancen in eine Ausbildung. 
Durch verschiedene Praktika habt ihr die Gelegenheit, euch 
beruflich zu orientieren, und euch am Ende des Schuljahres 
abschließend für euren Favoriten zu entscheiden. Auch wenn 
wir eine renommierte Schule für das Berufsfeld Farbe sind, 
stehen euch alle beruflichen Möglichkeiten offen. Mit unseren 
guten Netzwerken in alle Berufszweige unterstützen wir euch 
bei der Suche nach eurem Traumberuf. 
Handwerk hat Zukunft: Wer im Berufsfeld Farbe bleiben 
möchte, kann innerhalb der AV auch den Abschluss der BFF 
machen. Mit der einjährigen BFF (Berufsfachschule Farbe) 
startet ihr optimal in eine anspruchsvolle Ausbildung als 
Schilder- und Lichtreklamehersteller, Maler und Lackierer oder 
Fahrzeuglackierer. Dieses Schuljahr kann in einer anschlie-
ßenden Berufsausbildung als erstes Ausbildungsjahr aner-
kannt werden. Wenn ihr also eine Karriere im Berufsfeld Farbe 
von der Berufsvorbereitung über die Meisterausbildung bis 
zum Staatlich geprüften Gestalter mit Fachhochschulreife 
anstrebt, seid ihr an der BaMaLa richtig! 
Schülerinnen und Schüler ohne Hauptschulabschluss oder 
mit Förderschulabschluss können nach erfolgreichem Besuch 
der AV den Hauptschulabschluss  erwerben. 
Durch den beständigen Besuch der Ausbildungsvorbereitung 
(AV) ist nach einem Schuljahr die Berufsschulpflicht erfüllt. 
Wenn ihr Probleme mit der deutschen Sprache habt, hilft euch 
die Sprachförderung der BaMaLa. Falls ihr noch gar kein oder 
nur wenig Deutsch könnt, seid ihr in der VABO richtig: Hier 
könnt ihr das für die Ausbildung nötige Sprachniveau errei-
chen. 
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Für alle hier genannten Ausbildungsziele gilt: Wir sind für 
euch da! Eure unterschiedlichen Begabungen und Vorausset-
zungen werden besonders berücksichtigt. Durch gezielte 
Betreuung und umfangreiche Praktika helfen wir euch beim 
Berufseinstieg und vermitteln euch an Ausbildungsbetriebe 
oder weiterführende Schulen. 

Schülerinnen und Schüler können sich jetzt für das Schul-
jahr 2022/2023 anmelden. 

Besucht uns im Internet unter www.bamala.de oder vereinbart 
einen persönlichen Beratungstermin in der Schule, Anmel-
dungen ab sofort direkt beim 
Sekretariat der Badischen Malerfachschule Lahr 
Ludwig-Frank-Str. 16, 77933 Lahr 
Tel: 07821/95449-2470, info@bamala.de 

Kirchliche 
Nachrichten

Ev. Friedensgemeinde Kippenheim
Gartenstr. 1 - Pfarramt:  Telefon 0 78 25 / 93 46, Fax 87 03 87
Öffnungszeiten: Do: 10.00 - 12.00 Uhr
E-Mail:  pfarramt@ev-Kirche-Kippenheim.de
Homepage: www.ev-Kirche-Kippenheim.de

Wochenspruch: 
Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint 
über dir. 
(Jesaja 60,2b) 
 
Freitag, 28.1.2022 
17- ca. 
22 Uhr  Konfi-XXL 
  
Sonntag, 30.1.2022 
10.15 Uhr Mini-Kirche Team 
  Thema:»Jesus wird gross» 
18.00 Uhr  Gemeinsamer ökumenischer Gottesdienst in 

Schmieheim Martin Grüsser/ Werner Kohler 
  
Mittwoch, 2.2.2022 
15.30 Uhr Konfirmandenunterricht 
  
Donnerstag, 3.2.2022 
17:30 Uhr Jugendtreff des Südbezirks (digital) 
  
Sonntag, 6.2.2022 
10.15 Uhr Gottesdienst Juliane Grüsser 
  
ACHTUNG! 
In den Gottesdiensten gilt mittlerweile eine verschärfte 
Maskenpflicht. FFP2-Masken sind vorgeschrieben. Abstands-
regeln und Pflicht zur Datenerhebung sind weiterhin selbstver-
ständlich. 
  
Jugendtreff im Südbezirk 
Aufgrund der steigenden Coronazahlen trifft sich der Jugend-
treff wieder digital. Wer keinen Zugang hat, kann ihn sich 
gerne bei Medea Frey holen (Kontaktdaten s.u.). 
  
Öffnungszeiten des Pfarramts 
Pfarrerin Juliane Grüsser und Pfarrer Martin Grüsser sind 
grundsätzlich telefonisch im Pfarramt erreichbar:
Tel. 07825-9346. 
Gerne kann ein Gespräch vereinbart werden. 

Sekretärin Sigrid Renz ist donnerstags von 10-12 Uhr im Pfarr-
büro erreichbar. 

Gemeindediakonin  
Medea Frey 
Bürozeiten Dienstag, Mittwoch, Freitag vormittags 
Büro im Jakobushaus Mahlberg, Tel. 07825-8795110 

Evang. Kirchengemeinde
Schmieheim und Wallburg
Ev. Pfarramt Schmieheim  Schloßstr. 2

Telefon 75 68 
www.evang-kirche-schmieheim.de

Freitag, 28.1.2022 
17 - ca. 
22 Uhr Konfi-XXL 
  
Sonntag, 30.01.2022 
18.00 Uhr  Ökumenischer Abendgottesdienst, mitgestaltet 

vom Singkreis 
  (Pfr. Martin Grüsser und Diakon Kohler) 
   
Mittwoch, 02.02.2022 
15.30 Uhr  Konfirmanden-Unterricht im Gemeindehaus in 

Schmieheim 
  
Donnerstag, 03.02.2022 
19.00 Uhr Jugendtreff des Südbezirks (digital) 
  
Samstag, 05.02.2022 
18.00 Uhr Abendgottesdienst: Pfrin. Juliane Grüsser  
  
Achtung!  
In den Gottesdiensten gilt mittlerweile eine verschärfte 
Maskenpflicht. FFP2-Masken sind vorgeschrieben. Abstands-
regeln und Pflicht zur Datenerhebung sind weiterhin selbstver-
ständlich. 
  
Öffnungszeiten des Pfarramts 
Pfarrerin Juliane Grüsser und Pfarrer Martin Grüsser sind 
grundsätzlich telefonisch im Pfarramt erreichbar: 
Tel. 07825 – 7568 
Gerne kann ein Gespräch vereinbart werden. 

Sekretärin Christel Bauer ist dienstags von 9.30 bis 11.00 Uhr 
und donnerstags von 15.00 bis 17.00 Uhr im Pfarrbüro 
erreichbar. 
  
Gemeindediakonin 
Medea Frey 
Bürozeiten:  Dienstag, Mittwoch, Freitag vormittags, 
Büro im Jakobushaus Mahlberg, Tel. 07825 – 8795110.     
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30. Januar 2022
10.15 Uhr - ca. 10.50 Uhr

Ev. Kirche Kippenheim

Jesus
wird
groß!

und ihre Familie

 

Wir sind für Sie da:  Mo – Fr 10 – 12 Uhr; Mi + Do 16 – 18 Uhr (in Kippenheim, 
         Di. 16 – 18 Uhr in Sulz und Ottenheim
Pfarrer M. Ibach: Tel. s. o.
m.ibach@mariafrieden-kippenheim.de
Gem. Referentin R. Haas:  Tel. 07825/69949-20
r.haas@mariafrieden-kippenheim.de  Mobil: 0160/2231916
Past.Referentin M. Stockinger:                            Tel. 07825/69949-22
m.stockinger@mariafrieden-kippenheim.de         Mobil: 0151/22137685
Diakon W. Kohler:
w.kohler@mariafrieden-kippenheim.de
Notfallnummer:  Tel. 07825/69949-15 

Kath. Pfarrgemeinde
St. Mauritius Kippenheim
Pfarramt: Bahnhofstr. 32, Tel. 07825/69949-0

E-Mail: kippenheim@mariafrieden-kippenheim.de
Homepage: www.mariafrieden-kippenheim.de

Ausführliche Gottesdienstordnung und nähere Informationen siehe Pfarr-
brief (Auslage in den Kirchen oder zu bestellen über das Pfarrbüro oder 
Homepage)

Weiterhin gilt für alle Sonn- u. Feiertage eine telefonische 
Anmeldung im Pfarrbüro und ab Freitagnachmittag 
0160/2231916 – gerne auf den AB sprechen: Name, Telefon-
nummer und Ort des Gottesdienstes – Sie sind herzlich Will-
kommen! 
  
Donnerstag, 27.01.2022 
17:00 Uhr Schülergottesdienst  Kippenheim 
18:30 Uhr  Eucharistiefeier Auferstehungsfeier 
  für Horst Kölble  Kippenheim 

Samstag, 29.01.2022 
16:00 Uhr Rosenkranz  Kippenheim 
17:45 Uhr Feier der Versöhnung-Beichte 
  Pfr. M. Ibach  Ottenheim 
18:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. M. Ibach  Ottenheim 
  
4. SONNTAG IM JAHRESKREIS, 30.01.2022 
10:30 Uhr Wort- Gottes-Feier  Sulz 
  Gestaltung: Liturgiekreis  
10:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr.M. Ibach  Mahlberg 
  Mit Einführung der neuen Ministranten  
18:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
  Pfr. M. Ibach  Schmieheim 
  
Donnerstag, 03.02.2022 
18:30 Uhr Eucharistiefeier  Kippenheim 
   Es werden die Kerzen gesegnet und der Blasius-

segen gespendet. Die Kommunionkinder mit 
ihren Familien sind herzlich eingeladen. 

  
Samstag, 05.02.2022   
16:00 Uhr Rosenkranz  Kippenheim 
17:45 Uhr Feier der Versöhnung-Beichte 
  Pfr. M. Ibach  Sulz 
18:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. M. Ibach  Sulz 
  
5. SONNTAG IM JAHRESKREIS, 06.02.2022 
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier  Kippenheim 
  Gestaltung: Liturgiekreis  
10:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. M. Ibach  Ottenheim 
  

2022: Jubiläum für Maria Frieden Außenrenovation - Spen-
denaufruf! 
Im kommenden Sommer wird die Kapelle Maria Frieden 75 
Jahre alt. 1946 war die Grundsteinlegung. Am 10. August 
1947 wurde die Kapelle durch Prälat Dr. Schuldis feierlich 
geweiht. 
Dieses Jubiläum ist Anlass, die Kapelle neu zu richten. 
Zunächst soll das Äußere der Kapelle in den Blick genommen 
werden: 
Die Dachbedeckung muss an einigen Stellen ausgebessert 
und erneuert werden. Der Turm und die dortigen Schallläden 
haben Schäden. Die Kapelle soll außen neu gestrichen und 
der Platz um die Kapelle erneuert werden (z.B. die Bänke). 
Einige Handwerker aus Kippenheim haben uns schon ihre 
tatkräftige Hilfe zugesichert. Dafür schon jetzt herzlichen 
Dank! Wir planen für diese Maßnahme mit Kosten von ca. 
15.000 Euro. 
Wir möchten deshalb eine Spendenaktion starten.  Wir 
sind zuversichtlich, dass wir einen großen Teil der Kosten über 
Spenden zusammen bekommen werden. Wir bitten Sie, 
dieses Projekt mit Ihrer Spende zu unterstützen. 

Unser Spendenkonto bei der Volksbank Lahr e.G. 
IBAN: DE34 6829 0000 0048 0377 04
Stichwort: Kapelle Maria Frieden  
Wir freuen uns über jede Spende, jede Unterstützung und 
Hilfe. 
 
Kaum zu glauben! - Auf dem Weg nach Ostern - Eine 
Ermutigung-Ökum. Glaubenskurs 
Vielleicht sind Sie eine/r von vielen, die auf eine Gelegenheit 
warten, mit anderen über den Glauben ins Gespräch zu 
kommen oder nach Mehr im Glauben zu suchen. Wir würden 
uns gerne mit Ihnen auf den Weg machen und in der Lebens– 
und Glaubenserfahrung der Bibel nach Antworten suchen. An 
fünf Abenden möchten wir mit Ihnen fünf zentrale Weg-Stre-
cken auf Ostern und darüber hinaus gehen und damit zentrale 
Inhalte des Glaubens mit uns selbst in Beziehung setzen. Wir 
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laden Sie herzlich ein, sich auf das Abenteuer Glauben und 
eine Ermutigung dazu einzulassen. Wir: das sind.... 
Martin Grüsser, Jörg Herbert, Rosi Haas und Matthias Ibach 
Die Abende: 
10.03.  Palmsonntag: himmelhochjauchzend 
18.03.  Gründonnerstag: Erbstück 
25.03.  Karfreitag: Das Kreuz mit dem Kreuz! 
01.04.  Karsamstag: Der vergessene Feiertag... 
08.04.  Ostern: aufgebrochen 
Jeweils um 19:30 - 21 Uhr im Jakobushaus, Untere Gasse 4, 
Mahlberg 
Max. 25 Teilnehmer, kostenlos 
Anmeldung (auch telefonisch) bis 04.03. im Pfarramt Kippen-
heim unter 07825/69949-0 oder kippenheim@mariafrieden-
kippenheim.de. 
  
Herzlich Willkommen, Frau Zimper 
Wir freuen uns über eine neue Mitarbeiterin! Frau Klara Zimper 
wird bis in den Sommer bei uns sein und im Bereich Firmung 
und Jugendarbeit mitarbeiten. Sie übernimmt damit die 
Vakanzstelle, die durch die Elternzeit von Frau Stockinger 
möglich geworden ist. Frau Zimper hat gerade Ihr Studium der 
Sozialen Arbeit abgeschlossen und hat viele praktische Erfah-
rungen im Bereich Jugendarbeit und Firmkatechese u.a. durch 
Ihre Mitarbeit in Leitungsteams des Dekanates Offenburg. So 
bringt sie beste Voraussetzungen mit für ihre Arbeit hier. Auch 
weisen wir darauf hin, dass Frau Stockinger ab Mitte Februar 
in Elternzeit geht. Wir wünschen ihr für diese Zeit alles Gute. 
  

  
Patrozinium in Kippenheimweiler 
Anfang Februar feiert Kippenheimweiler den Patron des 
„Wylleter Doms“: den Heiligen Blasius. Wir werden dies auch 
dieses Jahr tun. Allerdings geht dies – Corona bedingt - nicht 
in der Kapelle in Kippenheimweiler. Deswegen laden wir Sie 
herzlich ein, den Heiligen Blasius an seinem Festtag in der 
Eucharistie zu feiern und den Blasiussegen zu empfangen; 
und zwar am Donnerstag, den 3. Februar um 18:30 Uhr in 
Kippenheim.  Wir werden in diesem Gottesdienst auch Ihre 
mitgebrachten Kerzen segnen. 

Pfarrgemeinderat 
Die nächste Sitzung ist am Donnerstag, 03.02. um 19:30 Uhr 
per online Konferenz. 
  
Ökum. Segensgottesdienst für Silberpaare 
Sie konnten im vergangenen Jahr auf 25 Jahre gemeinsamen 
Lebens als Paar zurückschauen? Dann möchten wir Sie herz-
lich am Valentinstag, 13. Februar um 18 Uhr in die Pfarrkirche 
St. Leopold in Mahlberg einladen. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

Wir sagen Danke! 
Wir Ministranten möchten die Gelegenheit nutzen und uns bei 
allen Helfern der Christbaumaktion 2022 zu bedanken. Des 
Weiteren möchten wir uns bei der Karls-Apotheke Kippenheim 
bedanken, diese hat uns am Morgen beim Testen unterstützt. 
Allen Helfer ein riesiges „Danke“, ohne Euch wäre diese Aktion 
so nicht möglich gewesen. Diese Unterstützung ist nicht 
selbstverständlich! 
Natürlich wollen wir uns auch bei Ihnen, den Spendern, 
bedanken. Die gesammelte Summe kommt der Jugendarbeit 
zur gute. Im Rahmen des Möglichen, möchten wir weitere 
Aktionen durchführen und freuen uns sehr, dass dies durch 
Ihre Spende möglich ist. 
Nochmals ein großes Danke Ihnen allen, bleiben Sie Gesund! 

Ihre Minis Kippenheim 

Vereinsmitteilungen

Faustball Kippenheim e.V.

+++ Spieltag Landesliga Süd +++
Diesen Sonntag, 30.01., findet ab 10:00 Uhr der 2. Spieltag in 
Kippenheim (Mühlbachhalle) statt. Gegner sind Griesheim, 
Dinglingen, Ortenberg. Zu diesem Heimspieltag gelten die 
aktuellen 2G+ Corona-Regelungen.

SV Kippenheim e.V.

Am Montag Abend sind unsere Herrenteams in die Vorberei-
tung auf die Rückrunde gestartet. In den kommenden Wochen 
stehen nun zahlreiche Trainingseinheiten und Freundschafts-
spiele auf dem Programm. 
  
Ausblick auf die kommenden Spiele 
Mittwoch, 02.02.2022 
SV Grafenhausen - SV Skippenheim 19:00 Uhr 
  
Sonntag, 06.02.2022 
SV Kippenheimm - FC Rimsingen 14:00 Uhr 
  
Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und unseren 
Mitgliedern und Freunden weiterhin Gesundheit! 
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Turnverein  
Kippenheim e.V.

Kinderturnen 3 - 6 Jahre 
Bitte beachten: Bis auf weiteres findet kein Kinderturnen statt. 

SV Schmieheim 
1946 e.V.

NEUJAHRSEMPFANG 
Aufgrund der immer noch angespannten Coronasituation wird 
der Neujahrsempfang am Sonntag, den 30.01.22 abgesagt. 
  
Vorstandschaft SV Schmieheim 

Ende des redaktionellen Teils

ACHTUNG - ACHTUNG
Kaufe Zinn aller Art,

z.B. Becher, Teller, Figuren u. sonstiges.

Tel 0176/77505726

Suche freundliche, zuverlässige Putzfee
14-tägig, für 2 Std. nach Kippenheim,15,– € Stundenlohn

Tel. 07825/1201 (ab 17.00 Uhr)

Vermietungen, Erstbezug 01.07.22, keine Makler,
Kippenheim, KfW 55 Wärmepumpe
70m², EG, 2-Zimmer, Tageslichtbad, Terrasse, Keller, EBK 60 € mtl., 1 Stell-
platz 20 € mtl., Kaltmiete 700 € mtl., NK 150 € mtl. zzgl. 2 MM Kaution

98m², OG, 4-Zimmer, Tageslichtbad, Gäste-WC, Balkon, Keller, EBK 60 € mtl.,
2 Stellplätze à 20 € mtl., Kaltmiete 950 € mtl., NK 180 € mtl. zzgl. 2 MM
Kaution

vermietungen@mailbox.org

3 – 3,5 Zi.-Wohnung gesucht.
Tel. 07821/989052

Privat
Anzeigen

Die Auflösung zu diesem SUDOKU finden Sie in dieser Ausgabe
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Auch wenn der Tod eine Erlösung war, so schmerzt
doch die Endgültigkeit.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Werner Arnold Gut
07.07.1956 – 22.01.2022

Karin Gut
sowie alle Angehörigen

Die Urnenbeisetzung wird zu einem späteren Zeitpunkt
im engsten Familienkreis stattfinden.
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IM ALTER
– gut versorgt

www.bauhaus.info

Max-Planck-Str. 2, 77656 Offenburg

4995,-
Treppenlift ab

BAUHAUS Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH KG Süd,
Sitz: Basler Str. 98, 79115 Freiburg

Pflege –
24 h & Zuhause

Raphael Jäger · Anton-Scherer-Straße 3a · 77656 Offenburg
Tel. 0781 . 93 999 390 · r.jaeger@victum24.de

www.victum24.de

• Liebevolle Pflege und Betreuung im
vertrauten Zuhause

• kostenlose und unverbindliche Beratung
Wir sind immer für Sie da!

Die
Alternative

zum
Pflegeheim

Rundum-Betreuung im eigenen Zuhause
durch liebevolle polnische Pflegekräfte.

www.pflegehelden-offenburg.de
Ihr direkter Draht zu uns • 07805 – 48 900 37
Pflegehelden, seit 2010 für Sie vor Ort

Gastfamilie statt Pflegeheim
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Herbstzeit gGmbH
Tel. 0781-127 865 100
www.herbstzeit-bwf.de

Einzugsgebiete: Orten-
aukreis und Landkreis
Emmendingen

♦Wenn es allein zu Hause nicht mehr geht
♦Wenn Sie pflege- oder betreuungsbedürftig sind
♦ Sie oder Ihre Angehörigen eine Alternative zum Pflegeheim suchen
Nicht zu Hause und doch daheim – wir machen es möglich!

So geht das
Eine Familie, ein Paar oder ein alleinstehender Mensch nimmt einen älteren
Menschen vorrübergehend oder dauerhaft bei sich auf.
Ein Fachdienst vermittelt, begleitet, berät und unterstützt die Familie und den
älteren Menschen kontinuierlich.
Ein Vertrag regelt Leistungen und Kosten u.a. Kosten der Unterkunft,
Verpflegung, Betreuung und den Urlaubsanspruch der Gastfamilie.
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INNENEINRICHTUNG
– Behagliches Wohnen
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JOCHEN BAUM
RAUMAUSSTATTER-MEISTERBETRIEB

■ Polsterwerkstatt

■ Vorhänge

■ Bodenbeläge
■ Sonnenschutz

77972 Mahlberg · Tel.: (0 78 25) 86 93 88 · Sportplatzstraße 3

Ihr Maler seit 1981

Wir wünschen
Ihnen ein

schönes
Wochenende!

Polsterarbeiten aller Art: Stilmöbel – Stühle – Eckbänke – Motorradsitzbänke u.v.m.

Aufpolstern statt Neukauf,
der Umwelt zuliebe.

www.polsterei-ehret.de
Steinebühlstraße 1 · 77749 Hohberg-Niederschopfheim
Telefon: 0 78 08/75 89 · Mobil: 01 52/28 73 92 32
Fax: 0 78 08/41 64 93 · E-Mail: w.ehret@online.de
Öffnungszeiten Ladengeschäft:
Mo., Di., Fr. 14.30–17.00 Uhr
Mi. 9.00–12.00 Uhr und 14.30–17.00 Uhr · Do.,Sa. geschlossen
Termine nach Vereinbarung



Stellenmarkt

Gastronomie

Suche – Suche – Suche – Suche
alte Mopeds/Mofas: Kreidler, Herkules, Puch, Vespa/Piaggio, KTM, Zündapp

@: RSU4000@gmx.de · Tel. 0170 7378431 (auch WhatsApp)

Achtung Zahngold!
Zahle 60 € pro Zahn.

Komme gleich – zahle bar
Kaufe auch Zahnbrücken,
versilbertes Besteck, Zinn-
u. Kupfergeschirr, Gold-
schmuck, Modeschmuck,
Armbanduhren, Pelze und

Teppiche
Tel. 01573/4282237 od.

0761/46468

• Baumfällarbeiten/-schneidearbeiten
• Kranfällungen • Kranarbeiten
• Heckenschnitt • Rodungsarbeiten

Mobil: 0160 93893344
www.forst-schmider.de

WIR KAUFEN JEDES AUTO
PKW, LKW, Busse, Transporter

Jede Marke · Jedes Alter · Jeder Zustand
Tel. 07231 18 21 60 5
oder 0176 284 461 42

SONDERSEITEN in den amtlichen Nachrichtenblättern

Haben Sie freie Stellen
im Pflegebereich?

Inserieren Sie am
4. Februar 2021 auf
unseren Sonderseiten
mit dem Titel:

»Wir stellen ein: Pflegekräfte gesucht!«

Anzeigenschluss: 1. Februar 2021, 16 Uhr

Information & Beratung bei Ihrer zuständigen
Mediaberaterin oder unter 0781/504-1456,
anb.anzeigen@reiff.de



Mein Name ist Wolfgang Kollmer, ich bin seit 1995 bei reiff medien

beschäftigt. Als Redaktionsleiter sorge ich mit meiner Redaktion dafür,

dass die Ortenauer sechs Mal in der Woche eine interessante, anregen-

de und informative Zeitung erhalten.Wir stehen für unabhängigen und

unerschrockenen Journalismus, der dort anfängt, wo Pressemitteilungen

aufhören.Wir sind manchmal unbequem, aber immer fair. Und nur Einem

verpflichtet – dem Leser.Wenn Sie das genauso sehen, wenn Sie guten

Journalismus tagtäglich leben wollen – dann sind Sie bei uns richtig.

Ich brauche Ihre Unterstützung als:

ICH BIETE IHNEN

ein klassisches, zweijähriges Redaktionsvolontariat mit
ausdrücklich crossmedialer Ausrichtung – Print, Online,
Web-TV, Radio – in allen wichtigen Ressorts, inkl. der
Mantelstation bei einem großen Partnerverlag mit über
200 Redakteuren
die branchenüblichen überbetrieblichen
Ausbildungsseminare
eine fundierte Ausbildung in einem zukunfts-
gerichteten Medienhaus und Mitarbeit in einem
kreativen Team

Ich nehme mir Zeit für Sie, fördere Ihre Stärken, Ihre
Entwicklung und stelle Ihnen meine Erfahrung und
mein Wissen gerne zur Verfügung. Der Job als Volontär
(m/w/d) ist abwechslungsreich und herausfordernd.

IHRE AUFGABEN

Sie erlernen Qualitätsjournalismus von der Pike auf.
Sie recherchieren, interviewen, schreiben, layouten und

testen neue digitale Kanäle und Erzählformen aus. Ob
gedruckt oder digital – es geht immer nur um Inhalte, die
Sie unter individueller Betreuung aufbereiten.

IHR PROFIL

Abitur und idealerweise einen Hochschulabschluss.
Bei Eignung und Talent ist ein Studienabschluss nicht
unbedingt Voraussetzung
Freude am Schreiben und Neugier auf Themen
und Menschen
eine sehr gute Allgemeinbildung
erste journalistische Erfahrungen durch Praktika oder
Mitarbeit in Medien
Offenheit im Umgang mit Entwicklungen in der
digitalen Medienwelt
ein sympathisches und selbstbewusstes Auftreten
Führerschein Klasse B

REDAKTIONSVOLONTÄR (M/W/D)

INTERESSIERT?
Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen

zu mit Angabe Ihres Einstiegstermins unter karriere.reiff.de oder an:

reiff verlag gmbh & co. kg | Personalabteilung | Marlener Str. 9 | 77656 Offenburg

Stellenmarkt



Untere Hauptstraße 64 • 77971 Kippenheim
Telefon: 0 78 25 / 8 69 99 96

1 Jahr
in

Kippenheim

Wir
feiern

Geburtstag!
Für jeden

Kunden gibt es
eine blumige

Überraschung.

Die Seele auf ihremWeg zur Vollendung.
Buch und kostenloses Gesamtverzeichnis:

www.gabriele-verlag.com.
Tel.: O9391 504135 (ISBN:9783892018131)

Für vorgemerkte Kunden
Häuser u.Wohnungen zum Kauf gesucht.

✆ 078 25 / 40 87 754
www.immobilien-vogt.com

Immobilien
Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen

0 39 44 - 3 61 60 · www.wm-aw.de
Wohnmobilcenter AmWasserturm

Sonderseiten in den Amtlichen Nachrichtenblättern
04.02. Wir stellen ein – Pflegekräfte gesucht Anzeigenschluss 01.2.

04.02. Geschenkideen zum Valentinstag Anzeigenschluss 01.2.

11.02. Gut sehen - besser hören Anzeigenschluss 08.2.

11.02. Im Trauerfall für Sie da Anzeigenschluss 08.2.

18.02. Ihr kompetender Steuerberater aus der Region Anzeigenschluss 15.2.

18.02. Die Bauprofis Anzeigenschluss 15.2.

Möchten Sie Ihr Unternehmen auf diesen Seiten präsentieren?

Wir beraten Sie gern.
Telefon 07 81 / 504 -1456 · anb.anzeigen@reiff.de

Obacht, bitte lesen!
AuchKleinigkeiten können Ihren Geldbeutel deutlich auffrischen!

Suche u. Kaufe Möbel, Porzellan, Bleikristall,
Schnitzereien, Bilder Teppiche, Bronzefiguren, Zinn,

Handtaschen, Abendkleider,Trachten, hochw. Mäntel,
Uhren,Tafelsilber, Schmuck und andere Nachlässe.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Tel. 0781/47447150 auch Sonntags erreichbar.
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Wir bauen für die
Eltern krebskranker
Kinder ein neues
Haus!
Bitte helfen Sie uns
dabei - mit Ihrer
Spende.

Förderverein für krebskranke Kinder
e.V. Freiburg im Breisgau

Mathildenstr. 3 | 79106 Freiburg
Tel. 0761 / 275242 | info@helfen-hilft.de

Diese Anzeige wird nicht durch Spendenmittel finanziert, sondern erscheint
durch freundliche Unterstützung des Verlages.

www.helfen-hilft.de

• Sparkasse Offenburg/Ortenau
DE61 6645 0050 0006 0848 42 | SOLADES1OFG

• Volksbank in der Ortenau
DE43 6649 0000 0050 5588 00 | GENODE61OG1

• Volksbank Lahr
DE30 6829 0000 0001 3508 03 | GENODE61LAH

Wir sind für Kinder da
Helfen Sie uns notleidenden Kindern in
unseren Kinderdorffamilien Hoffnung
zu schenken!

IBAN: DE80 1002 0500 0003 3910 01
Fon +49 30 206491-17
www.albert-schweitzer-verband.de

BundesverbandBundesverband
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